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Im Widerspruch zu dieser Überlieferung erwähnt nun aber eine Ur­
kunde des Regensburger Kanonissenstifts Obermünster, angeblich am 
16. Februar 887 ausgestellt, eben dieses Obermünster, ubi (Hemma) ipsa 
corporaliter sepulta requiescit^). Diese Urkunde hat zwar Anlaß zu 
diplomatischen Beanstandungen gegeben26), dennoch ist aber nie bestrit­
ten worden, daß sie auf echten Vorurkunden aufbaut und durchaus 
zutreffende Angaben enthält. Ihr letzter Herausgeber Paul Kehr hat sie 
deswegen auch nicht als „unecht“, sondern lediglich „verunechtet“ klassi­
fiziert27). Möglicherweise liegt auch hier ein zeitgenössischer Beleg für 
das Begräbnis Hemmas vor, der Beachtung verdient, da ein Jahrzehnt 
nach dem Tod der Mutter des Kaisers auch dessen Kanzlei noch wissen 
konnte, wo diese begraben lag. Für Obermünster hat sich dann wäh­
rend des Mittelalters nur noch Konrad von Megenberg, der hervorragen­
de Kenner Regensburger Stadtgeschichte im 14. Jahrhundert, ausge­
sprochen28), ehe Johannes Aventinus mit Nachdruck für diese Lokalisie­
rung eintrat. Ihm haben sich einzelne bayerische Landes- und Regens­
burger Lokalhistoriker angeschlossen29). Schließlich verzeichnet auch der 
Obermünsterer Nekrolog, in der erhaltenen Fassung dem 12. Jahrhundert 
angehörend, den Namen Hemmas30). Damit sind die entscheidenden 
schriftlichen Quellen vorgestellt. Es ist zu beachten, daß Thietmar von 
Merseburg81) und Arnold von St. Emmeram82), die beide im frühen
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